
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Abteilung 9 – Anerkennungsstelle
Waldheimer Str. 219, 01683 Nossen
 ☏ 035242 631 9354 | ✉ akst.lfulg@smekul.sachsen.de

Antrag zur Wiederholung der Probenahme

(§ 24 VwVfg)

Allgemeine Angaben zum Antragsteller:
(Stempel oder Anschrift)

Angaben zur Ausgangspartie:

2.1 Fruchtart :

2.2 Sorte :

2.3 Kategorie :

2.4 Anerkennungs-Nr. :

2.5 Probenahmedatum :

Begründung der Wiederholung:

3.1

3.2

3.3

3.4

Erklärung des Antragstellers:

Die Partie wurde nach der ersten Probenahme nicht verändert.
Die Wiederholung der Probenahme ist technisch möglich.
Die Partie befindet sich zurzeit in (Zutreffendes bitte ankreuzen):

  
Ort Datum Stempel / Unterschrift Antragsteller

Genehmigungsvermerk der Anerkennungsstelle:

Die Genehmigung zur Wiederholung der Probenahme wird antragsgemäß 

Es gelten die folgenden Auflagen:

Beauftragter Probenehmer:

Begründung:

Ort Datum Stempel / Unterschrift der Anerkennungsstelle

▢ Zutreffendes bitte ankreuzen                           Stand 05/2023

Die erste Probenahme war fehlerhaft.

Die Mindestnorm der/des Keimfähigkeit Reinheit Besatz wurde knapp unterschritten

Das Ergebnis weicht zu anderen Partien einer Serie ab.

sontiges:

Silo Kisten BigBag Säcken sonstiges:

erteilt

abgelehnt
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